
Katholisch und deutsch - zur 
volkssprachigen Liturgie in der Gegenwart
Winfried Haunerland

1. Das Zweite Vatikanische Konzil und die Liturgiesprache

Spätestens seit der Reformation wird über die Liturgiespra- 
ehe in der lateinischen Kirche diskutiert. Der Wunsch nach 
einer Liturgie in der Volkssprache wurde nicht nur in der 
Zeit der Aufklärung formuliert, sondern gehörte auch zu 
den Postulaten am Vorabend des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Programmatisch erklärte allerdings das Konzil in 
seiner Liturgiekonstitution ״Sacrosanctum Concilium“:

 -Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateinischen Ri״
ten erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht.“ (SC 
36 § 1)

Erst im Anschluss an diese Grundaussage finden sich Be- 
Stimmungen, die ein größeres Abweichen von der vorherr- 
sehenden Tradition der lateinischen Kirche ermöglichen 
sollte:

 -Da bei der Messe, bei der Sakramentenspendung und in den ande״
ren Bereichen der Liturgie nicht selten der Gebrauch der Mutterspra- 
ehe [lateinisch: lingua vernacula] für das Volk sehr nützlich sein 
kann, soll es gestattet sein, ihr einen weiteren Raum zuzubilligen, 
vor allem in den Lesungen und Hinweisen und in einigen Orationen 
und Gesängen gemäß den Regeln, die hierüber in den folgenden Ka- 
piteln im einzelnen aufgestellt werden.“ (SC 36 §2)

Aus pastoralen Gründen ermöglicht das Konzil damit eine 
Koexistenz von lateinischer Liturgiesprache und moder- 
nen Sprachen, ohne freilich die lateinische Liturgiesprache 
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für die lateinischen Riten grundsätzlich in Frage zu stellen. 
Doch mit seinen Bestimmungen hat das Konzil einen An- 
fang gesetzt, der in weniger als vier Jahren dazu führte, 
dass prinzipiell alle Teile der Liturgie in den nichtlateini- 
sehen Sprachen vollzogen werden durften.1

Die nachkonziliare Liturgiereform ist insofern über den 
Wortlaut der Liturgiekonstitution hinausgegangen. Den- 
noch ist diese Entwicklung kein Verrat am Konzil. Sie ist 
vielmehr eine Konsequenz aus der allgemeinen Erneue- 
rung der Liturgie, die das Konzil angestoßen hat (vgl. SC 
21). Das wesentliche Formalprinzip dieser liturgischen Er- 
neuerung war die participatio acinosa, die tätige Teilnahme 
aller Gläubigen an der Liturgie. Die Förderung dieser tä- 
tigen Teilnahme wird vom Konzil nicht als pastorale Me- 
thode verstanden, sondern als Konsequenz aus dem Wesen 
der Liturgie.2

 -Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläubigen möchten zu der vol״
len, bewußten und tätigen Teilnahme an den liturgischen Feiern ge- 
führt werden, wie sie das Wesen der Liturgie selbst verlangt und zu 
der das christliche Volk, ,das auserwählte Geschlecht, das königliche 
Priestertum, der heilige Stamm, das Eigentumsvolk‘ (1 Petr 2, 9; vgl. 
2, 4-5) kraft der Taufe berechtigt und verpflichtet ist. Diese volle und 
tätige Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und För■ 
derung der heiligen Liturgie aufs stärkste zu beachten, ist sie doch 
die erste und unentbehrliche Quelle, aus der die Christen wahrhaft 
christlichen Geist schöpfen sollen. Darum ist sie in der ganzen seel- 
sorglichen Arbeit durch gebührende Unterweisung von den Seelsor- 
gern gewissenhaft anzustreben.“ (SC 14)

Schon bald nach dem Konzil hat sich gezeigt, dass in den 
meisten Situationen die lateinische Sprachgestalt eine be- 
wusste, leichte und volle Teilnahme vieler Gläubigen behin- 
dert. So entwickelte sich jene Dynamik, an deren Ende die 
grundsätzliche Möglichkeit eröffnet war, alle liturgischen 
Texte in der Volkssprache zu vollziehen. Es war also eine 
Konsequenz aus dem Grundanliegen der Liturgiekonstitu­
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tion, dass die Tür, die vorsichtig geöffnet worden war, nun 
weit aufgestoßen wurde.

2. Was ist eine verständliche Liturgie?

Für das Ziel einer bewussten, leichten und vollen Teil- 
nähme an der Liturgie ist eine Fremdsprache für die meis- 
ten ein Hindernis oder zumindest eine Hürde, die noch ein- 
mal eigene Anstrengungen erfordert. Wer am Gottesdienst 
teilnimmt, soll zumindest die Chance haben, zu verstehen, 
was gefeiert wird.

Nun wird zu Recht darauf hingewiesen, dass zum Ver- 
stehen der Liturgie mehr gehört als volkssprachige Text- 
fassungen. In der Tat ist es nicht hinreichend, liturgische 
Texte zu übersetzen. Auch ein volkssprachiger Text muss 
interpretiert werden. Ziel der liturgischen Übersetzungs- 
arbeit können also nicht einfach Texte sein, die alle Men- 
sehen auf Anhieb verstehen. Die liturgische Sprache ist und 
bleibt eine Sondersprache, die erlernt sein will. Sie ist Teil 
der religiösen Sprache der Christen und enthält deshalb Be- 
griffe und Aussagen, deren Inhalt sich nur dort erschließt, 
wo eine erste Beheimatung in der Glaubensgemeinschaft 
gegeben ist. Das aber hängt mit dem Wesen der Liturgie 
zusammen: Sie ist immer Feier der Glaubenden, also jener, 
die zum Glauben gekommen und in den Glauben zumin- 
dest anfanghaft hineingewachsen sind.

Wenn etwa bei der kirchlichen Begräbnisfeier immer wie- 
der auch viele Menschen teilnehmen, die nicht katholisch 
sozialisiert sind, ergibt sich hier ohne Zweifel ein Problem. 
Dieses wird in der Predigt zu berücksichtigen sein. Doch 
sollte die Kirche daran festhalten, dass ihre Liturgie und 
ihre liturgischen Texte nicht so nivelliert werden können, 
dass auch jene, die keine religiöse Praxis haben und die re- 
ligiöse Sprache nie erlernt haben, alles verstehen.
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Aber auch für jene, die im gottesdienstlichen Gesche- 
hen beheimatet sind und die mit der liturgischen Sprache 
vertraut sind, müssen liturgische Texte nicht so sein, dass 
beim ersten Hören alles verstanden ist. Nur flache Texte 
sind beim ersten Mal sofort ausgeschöpft. Wie etwa die bi- 
blischen Texte sollen die liturgischen Texte schon beim ers- 
ten Lesen einen sinnvollen Inhalt eröffnen. Aber bei einer 
erneuten Lektüre und bei wiederholtem Hören sollen die 
Texte immer noch Neues entdecken lassen.

Dieter Böhler hat dies für die biblischen Texte so formuliert:

 -Sie sind, wie die angelsächsischen Exegeten sagen, zunächst ein״
mal ,fool proof compositions’, d.h. auch der ungeübteste Hörer oder 
Leser kann einen ersten, oberflächlichen Sinn erfassen. Dann aber 
sind die Texte so raffiniert, dass bei jedem neuen Hören sich dem 
sich immer mehr übenden Hörer neue Sinnschichten erschließen. 
Der Text wird in seiner ganzen inneren Subtilität und im Reichtum 
seiner intertextuellen Bezüge mehr und mehr erfasst, aber nie defi- 
nitiv ausgeschöpft.“3

Da liturgische Texte primär Texte der Glaubensgemeinschaft 
sind, muss man bei ihnen nicht kategorisch fordern, dass 
auch der ungeübteste Hörer oder Leser immer einen ober- 
flächlichen Sinn erfassen können muss. Aber zumindest der 
getaufte und in die Gottesdienstgemeinschaft initiierte Christ 
sollte in der Lage sein, immer einen ersten Sinn des Textes zu 
erfassen. Ein guter liturgischer Text wird aber dann auch bei 
erneutem Hören und Lesen neue Sinnschichten und Fasset- 
ten erkennen lassen. Ein guter liturgischer Text darf also kein 
flacher Text sein, sondern soll ein Text sein, der es lohnt, häu- 
figer verwendet, gesprochen und gehört zu werden.

Voraussetzung für diese doppelte Erwartung ist aller- 
dings, dass die Sprachgestalt nicht schon für ein Erstver- 
stehen Rätsel aufgibt und nach einer erneuten Übersetzung 
ruft, weil der vorgegebene Text - obgleich in der Volksspra- 
ehe verfasst - doch wie ein fremdsprachiger Text klingt.
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Zum Nachdenken und Nachfragen soll nicht eine den Zu- 
gang verstellende Sprachgestalt anregen, sondern der Inhalt 
dessen, was ausgesagt wird.

3. Von der Übersetzerinstruktion von 1969 zur Instruktion 
Liturgiam Authenticam" von 2001״

Die Übersetzerinstruktion von 1969 ging davon aus, dass 
im Blick auf die liturgische Funktion der volkssprachi- 
gen Texte ein angemessener Sprachstil gefunden werden 
musste. Sie verlangte:

 Die verwendete Sprache soll die des täglichen Umgangs sein, also״
angepaßt an die Gesamtheit der Gläubigen, welche die gleiche Spra- 
ehe gebrauchen und sich regelmäßig zum Gottesdienst versammeln, 
eingeschlossen ,die Kinder und die einfachen Leute’... Daraus folgt 
nicht, daß diese Sprache vulgär sein dürfte; ,denn sie muß immer der 
hohen Wirklichkeit würdig sein, die sie ausspricht’... und literarisch 
tadellos. Auf der anderen Seite macht der Gebrauch der Umgangs- 
spräche keineswegs eine Einführung der Gläubigen in den beson- 
deren biblischen und christlichen Sinn bestimmter Worte und Sätze 
überflüssig. Man darf aber nicht so übersetzen, daß die Gläubigen 
eine besondere literarische Bildung besitzen müßten, um den Zu- 
gang zum Ganzen der liturgischen Texte zu finden. Schließlich muß 
noch bemerkt werden, daß der Gottesdienst nicht selten sich echt po- 
etischer Texte bedient, was keineswegs den Gebrauch der, allerdings 
gewählten, Umgangssprache ausschließt“.4

Bei aller Wertschätzung der lateinischen Vorlage war es 
dieser Instruktion wichtig, dass die Texte für den liturgi- 
sehen Vollzug geeignet waren. Deshalb forderte sie:

 Wenn eine Eigenschaft wesentlich ist für die literarische Gattung״
(zum Beispiel bei den Amtsgebeten, daß sie beim Anhören unmit- 
telbar verstanden werden können), ist sie anderen weniger wichti- 
gen Merkmalen vorzuziehen (zum Beispiel der Forderung absoluter 
Wörtlichkeit)“.5
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Diese Forderung wird vor dem Hintergrund der Grund- 
idee der Instruktion leicht verständlich. Sie ging davon aus, 
dass es darauf ankomme,

 -einem bestimmten Volk in dessen eigener Sprache getreu zu vermit״
teln, was die Kirche durch den Originaltext einem anderen Volk in 
einer anderen Sprache mitgeteilt hat“.6

Schon bei der Vorbereitung des Messbuches für die Bistü- 
mer des deutschen Sprachgebietes, das schließlich 1975 er- 
scheinen konnte, wurde über die Konsequenzen aus diesen 
Vorgaben intensiv gerungen. Beim Vergleich der verschie- 
denen Hefte der ״Studientexte für das künftige deutsche 
Messbuch“ wird schnell deutlich, dass die früheren Texte 
von einer größeren Freiheit gekennzeichnet waren, als die 
späteren Texte und das Messbuch von 1975 selbst.

Als zwischen 1988 und 2000 im Rahmen der Studien- 
kommission für die Messliturgie und das Messbuch eine 
vollständige Neuübersetzung des Messbuches vorgenom- 
men wurde, versuchte die zuständige Arbeitsgruppe 3 re- 
lativ konsequent, die Gedanken der Instruktion aufzugrei- 
fen und weiterzuentwickeln. Rechenschaft über diesen Weg 
geben die Leitlinien, die veröffentlicht wurden.7 Die Ergeb- 
nisse selbst wurden allerdings nie veröffentlicht, da gegen 
Ende der 1990er Jahre deutlich wurde, dass die Prinzipien 
der Übersetzerinstruktion von 1969 nicht mehr konsensfä- 
hig waren und zumindest in Rom auf immer größere Skep- 
sis stießen.

Erstes Anzeichen dafür war die Zurückweisung der von 
den Bischöfen approbierten Neufassung des Buches ״Die 
Feier der Kindertaufe“ durch die Gottesdienstkongregation 
im Jahr 1999. Zwar hatte der Text ohne Zweifel auch hand- 
werkliche Mängel. Doch wurde seinerzeit bereits deutlich, 
dass es der Kongregation insgesamt um eine größere Wort- 
lichkeit ging.8
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Mit der Vorlage der Instruktion ״Liturgiam Authenticam“ 
fand der Paradigmenwechsel im Jahr 2001 seinen normati- 
ven Ausdruck.9 Nicht mehr die weitgehende Orientierung 
an der Zielsprache war das oberste Kriterium, sondern eine 
größtmögliche Orientierung an der Quellsprache. Wie an 
anderer Stelle ausgeführt,10 enthält die genannte Instruktion 
zwar auch die Hinweise, dass das Ergebnis der Bemühun- 
gen ״ein flüssiger und dem Rhythmus des Gemeindegebetes 
angepasster volkssprachiger Text“ (Liturgiam Authenticam 
20) sein solle. Auch müsse man ״Wörter oder Ausdrücke 
meiden, die wegen ihres allzu ungewohnten oder schrof- 
fen Charakters das leichte Verstehen behindern“ (Liturgiam 
Authenticam 27). Die weitere Arbeit allerdings zeigte, dass 
diese und ähnliche Kriterien bei der amtlichen Beurteilung 
sekundär waren. Wichtiger schien den römischen Behörden 
die Genauigkeit der Übersetzung, die nach Möglichkeit so- 
gar Satzbau und Wortstellung der lateinischen Texte beibe- 
halten sollte.

von 2009 ״Die kirchliche Begräbnisfeier״ .4

Wenn auch schon bei der Recognitio des erneuerten Buches 
 -Litur״ Die Feier der Kindertaufe“ von 2007 die Instruktion״
giam Authenticam“ folgenreich war, so zeigten sich die Kon- 
Sequenzen in ihrer ganzen Schärfe erst bei der Erarbeitung, 
Approbation und Recognitio des Buches ״Die kirchliche Be- 
gräbnisfeier“.11 Die Kritik richtete sich vor allem gegen For- 
mulierungen, die so eng an der lateinischen Vorlage orien- 
tiert waren, dass das Ergebnis kein guter deutscher Text 
war. Sieht man von dem Verabschiedungsgebet ab, des- 
sen ״Ohren der Barmherzigkeit“ zum nicht mehr disku- 
tierbaren Beispiel der Unbrauchbarkeit reüssierten, so ging 
es in der Regel um Auswahltexte, die auch bei einer bes- 
seren Textgestalt schon aus Inhaltsgründen kaum Verwen- 

105



dung gefunden hätten. Gemäß der Instruktion ״Liturgiam 
Authenticam“ waren aber alle Texte der Editio typica auch 
in der deutschsprachigen Ausgabe aufzunehmen. So muss- 
ten also im liturgischen Buch vereinzelt Texte ״dokumen- 
tiert werden, die auch nach Auffassung der Verantwort- 
liehen kaum für das katholische Begräbnis im deutschen 
Sprachgebiet gebraucht wurden und brauchbar waren. Ent- 
sprechend war bei solchen Texten auch nicht immer alles 
getan worden, was im Blick auf eine bessere Sprachgestalt 
möglich gewesen wäre. Ohne Zweifel hat der Ballast solcher 
Texte die Rezeption behindert.

Konsequenzenreich war allerdings auch das Bemühen, 
eine Rückweisung eines approbierten Textes, wie es 1997 
bei der Feier der Kindertaufe geschehen war, zu verhindern 
und deshalb immer wieder nach Kompromissen zu suchen, 
die sprachlich noch erträglich schienen, im Blick auf ein gu- 
tes Deutsch aber nicht vollständig überzeugen konnten. Der 
Wille zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Got- 
tesdienstkongregation verhinderte jedoch faktisch, dass die 
Kriterien der Verständlichkeit und textlichen Schönheit ge- 
nauso viel Gewicht bekamen wie die Kriterien der Wort- 
lichkeit und Genauigkeit.

Im Blick auf die Instruktion ״Liturgiam Authenticam“ zei- 
gen sich also mehrere Konflikte, die nicht als Machtfragen 
thematisiert werden dürfen, sondern als Sachfragen zwi- 
sehen den Verantwortlichen auf allen Ebenen dringend neu 
zu verhandeln sind:

In welchem Verhältnis stehen die verschiedenen Prinzi- 
pien (Texttreue und Verständlichkeit) der Instruktion ״Li- 
turgiam authenticam“ zueinander? Bei aller möglichen Kri- 
tik an der Instruktion sind nicht wenige der Überzeugung, 
dass das größere Problem eine einseitige Anwendung der 
Instruktion ist. Darüber hinaus wäre zu diskutieren, ob es 
wirklich sachgerecht ist, wenn Anpassungsmöglichkeiten, 
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die in den liturgischen Büchern selbst eröffnet werden oder 
aber aus guten Gründen sich in den Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt haben, durch die 
Instruktion oder deren Anwendung faktisch suspendiert 
werden.

In welchem Verhältnis stehen Quellsprache und Zielspra- 
ehe? Bei aller Wertschätzung der lateinischen Texte als 
Symbole und Instrumente kirchlicher Glaubens- und Litur- 
gieeinheit kann es nicht darum gehen, die Zielsprachen zu 
einem Abbild der Quellsprache zu machen. Ergebnis sind 
dann nämlich nicht wirklich volkssprachige Texte, sondern 
Formulierungen, die wie ein ״verkleidetes Latein“12 wirken.

Wie viel Einheitlichkeit oder Gleichförmigkeit braucht die 
Liturgie um der katholischen Einheit willen? Aber auch: 
Wie viel Verschiedenheit und Variationen braucht die Litur- 
gie, damit die Einheit Bestand hat? Während die Einheit im 
Glauben konstitutiv ist, kann derselbe Glauben unterschied- 
liehe liturgische Ausdrucksformen haben. Das hat das Kon- 
zil im Blick auf die verschiedenen rechtlich anerkannten Ri- 
ten herausgestellt (vgl. SC 4). Das hat Papst Benedikt XVI. 
im Blick auf den ordentlichen und außerordentlichen Ge- 
brauch des Römischen Ritus und damit auf die nachkon- 
ziliar erneuerten liturgischen Bücher und die Bücher von 
1962 betont. Es gibt keinen theologischen Grund, dass dies 
nicht auch für Variationen in den verschiedenen Sprachge- 
stalten gilt.

Überfordert sich Rom nicht mit dem neuen Modell der 
Recognitio? In den ersten Jahren und Jahrzehnten wur- 
den die Beschlüsse der Bischofskonferenzen konfirmiert. In 
den meisten Fällen ging es dabei um die Prüfung, ob die 
Beschlüsse ordnungsgemäß zustande gekommen waren. 
Dass die Approbation ein Akt der Bischofskonferenzen war, 
wurde dabei nicht in Frage gestellt. Mit der heutigen Recog- 
nitio und dem umfassenden Prüfungsverfahren, das auch
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Eingriffe der Gottesdienstkongregation in den Text nach der 
bischöflichen Approbation ermöglicht, übernimmt die römi- 
sehe Behörde für alle liturgischen Sprachen eine Verantwor- 
tung, der sie schon aus Gründen ihrer personellen Ressour- 
cen nicht gerecht werden kann. Zugleich aber fördert sie 
damit die Mentalität, dass die Arbeit auf der Ebene der Bi- 
schofskonferenzen nicht mit letztem Ernst gemacht werden 
muss, haben doch selbst deren Approbationen nur vorläufi- 
gen Charakter.

5. Die Sorge um die Übersetzung des Missale Romanum von 
2002

Vermutlich sind die heftigen Reaktionen auf die Neuaus- 
gäbe des Buches ״Die kirchliche Begräbnisfeier“ von 2009 
nur daher zu erklären, dass zeitgleich auch die Überset- 
zung des Missale Romanum von 2002 vorbereitet wird.13 Of- 
fensichtlich ist die Sorge, dass auch ein erneuertes deutsch- 
sprachiges Messbuch von jenem Übersetzungsstil geprägt 
sein könnte, der jetzt als wenig angemessen wahrgenom- 
men wurde. Die Bischöfe selbst haben das Begräbnisrituale 
für gescheitert erklärt. Neben dem neuen Buch verwenden 
viele das alte, andere das Wiener Manuale14 oder gleich pri- 
vate Ringbuchmappen. Wenn beim Messbuch eine ähnliche 
Verweigerung einträte, bekäme die Kirche im deutschen 
Sprachraum eine gottesdienstliche Vielfalt, die vermutlich 
als liturgisches Schisma wahrgenommen würde.

Die Sorge ist berechtigt. Wenn jene Kräfte sich durchset- 
zen, die eine einseitige Interpretation der Instruktion ״Li- 
turgiam authenticam“ urgieren, wird die amtlich vorgelegte 
liturgische Sprache eine latinisierende Sondersprache sein. 
Manche werden diese im Gehorsam übernehmen, auch auf 
die Gefahr, dass die Entfremdung der Gläubigen vom Got- 
tesdienst der Kirche noch größer wird. Andere werden zur 
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Selbsthilfe greifen, auf längere Sicht bei der älteren Ausgabe 
des Messbuches bleiben oder je länger je mehr die amtli- 
chen Texte durch private Texte ersetzen. Das aber kann nie- 
mand wollen.

So bleibt eigentlich nur die Alternative, dass für die Litur- 
gie eine gute deutsche Sprachgestalt gesucht wird, die nicht 
ohne formale Differenzen zu den lateinischen Vorlagen zu 
erreichen ist. Vielfach wird darauf hingewiesen, dass auch 
in anderen Traditionen die Liturgiesprache eine archaisie- 
rende Sprache sei, die nicht die Gegenwartssprache auf- 
greife, sondern ältere Sonderformen erhalte. Aber sehen 
diese liturgischen Traditionen das Prinzip der vollen, be- 
wussten und tätigen Teilnahme aller Gläubigen als ein We- 
sensprinzip der Liturgie an? Das Zweite Vatikanische Kon- 
zil jedenfalls hat die participatio acinosa als Wesensprinzip 
der Liturgie herausgestellt. Deshalb muss in den Volksspra- 
chen jene Gestalt liturgischer Sprache gefunden werden, die 
dieser Form der Teilnahme am besten entspricht.

In den ersten Jahrzehnten nach dem Konzil waren es vor 
allem nichtbischöfliche Berater, die die eigentliche Über- 
setzungsarbeit leisteten. Stärker als in der Vergangenheit 
sind durch die Instruktion ״Liturgiam authenticam“ die Bi- 
schöfe selbst in den Übersetzungsprozess eingebunden. Da- 
mit gilt zumindest für die Gegenwart ohne Zweifel, dass auf 
der Ebene des Sprachgebietes nicht nur rechtlich, sondern 
auch faktisch die Hauptverantwortung bei den Bischöfen 
liegt, auch wenn diese sich von Beratern aus biblischer Ex- 
egese, Patrologie, Dogmatik, Liturgiewissenschaft und Ger- 
manistik unterstützen lassen. Es ist nicht zu erkennen, wa- 
rum Mitarbeiter und Berater der Gottesdienstkongregation 
ein besseres Sprachgefühl als die deutschsprachigen Bi- 
schöfe haben sollen. Weil die Einheit der Kirche zuerst an 
der Einheit im Glauben liegt, ist es verständlich und sachge- 
recht, wenn der Papst die Rechtgläubigkeit der übersetzten
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Texte von seinen Mitarbeitern prüfen lässt. Denn auch für 
die deutschsprachige Kirche gilt, dass der Inhalt der Litur- 
gie ohne Abstriche katholisch sein muss. Die Sprachgestalt 
aber darf kein antiquiertes, kompliziertes oder latinisieren- 
des Deutsch sein, sondern muss gutes und dem hörenden 
Mitvollzug dienendes, ja schönes Deutsch sein.
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